
Fehlentwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie 
der Rückfälligkeit, an. In der Praxis haben sich viele 
unterschiedliche Formen und Methoden des Zusammen
wirkens der verschiedenen Organe bei der Schaffung 
von .Teilsystemen der Kriminalitätsvorbeugung ent
wickelt, die jedoch noch nicht genügend geschlossen wir
ken. Es ist jetzt möglich und notwendig, durch die Zu
sammenfassung und Analyse der örtlichen Bekämp- 
fungs- und Verhütungssysteme zur Modellierung der 
günstigsten Wege und Methoden zu gelangen.
Es wächst das Bedürfnis nach derartig geschlossenen 
Informationen zu einzelnen Komplexen der Krimdnali- 
tätsvorbeugung, die unter Verzicht auf umfangreiche 
theoretische Abhandlungen in kürzester Weise die prak
tikabelsten Wege und Verfahren systematisch vermit
teln. Das ist auch aus rationellen Gründen erforderlich, 
da an einzelnen Orten oft noch sehr viel Zeit und 
Kraft darauf verwandt wird, effektive Formen der Vor
beugung, die an anderen Orten längst praktiziert wer
den, erneut herauszuarbeiten. Mit der kontinuierli
chen Veröffentlichung derartiger Materialien in einer 
zweckgemäßen Weise könnte die Abteilung für wissen
schaftliche Kriminalitätsforschung beim Generalstaats
anwalt der DDR einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung 
der aus dem Rechtspflegeerlaß und den Beschlüssen 
der 25. Tagung des Staatsrates der DDR abzuleitenden 
Aufgaben leisten.
3. Der weitere Ausbau der Kriminalitätsvorbeugung 
macht deutlich, daß auch auf dem Gebiet der Planung 
und Leitung durch die zentralen Rechtspflegeorgane 
eine höhere Stufe zu erreichen ist. Insbesondere er
wächst die Aufgabe, ausgehend von der Perspektive des 
Gesamtsystems des Sozialismus in Gemeinschaftsarbeit 
mit den zuständigen zentralen Organen prognostisch be
gründet die sachlichen und territorialen Schwerpunkte 
der Kriminalitätsvorbeugung und die grundlegenden 
Wege dazu herauszuarbeiten. Eine solche Planung ist 
für die einheitliche Orientierung der staatlichen Maß
nahmen und gesellschaftlichen Initiativen im örtlichen 
Bereich, für die Konzentration der Kräfte und die Koor
dinierung der zentralen Leitung unerläßlich. Dabei wird 
sich auch die Rolle des Wissenschaftlichen Beirats für 
Kriminalitätsforschung beim Generalstaatsanwalt der 
DDR erhöhen.
4. Aus dem Systemcharakter der Kriminalitätsvorbeu
gung folgt die Notwendigkeit, nach und nach den maß
geblichen zentralen Organen, insbesondere im Bereich 
des Ministerrats, Anregungen für die Entwicklung auf
einander abgestimmter Maßnahmesysteme zu wichtigen 
Komplexen der Kriminalitätsvorbeugung zu unterbrei
ten. Erste Schritte in dieser Richtung wurden in der 
letzten Zeit bereits hinsichtlich der Vorbeugung gegen 
Alkoholmißbrauch und Alkoholkriminalität unternom
men. Weitere bieten sich vornehmlich zur Verhütung 
der Fehlentwicklung von Kindern und Jugendlichen und 
zur Vorbeugung gegen Asozialität, Arbeitsbummelei, 
Rowdytum sowie wiederholte Straffälligkeit an. Die 
Effektivität der örtlichen Vorbeugungsmaßnahmen hängt 
wesentlich davon ab, daß eine Reihe von Problemen 
schrittweise grundsätzlich gelöst werden.
So sollte durch eine gesamtstaatliche Regelung ein ein
heitliches Vorgehen auf dem Gebiet der komplexen 
Kriminalitätsvorbeugung in allen staatlichen und Wirt
schaftsleitungen gesichert werden. Im Zusammenhang 
mit dem StGB-Entwurf und der Vervollkommnung der 
Ordnungen über die örtlichen Organe der Staatsmacht 
gewinnt eine solche Regelung aktuelle Bedeutung. Nach 
den vorliegenden Erfahrungen reicht die Regelung über 
die Beziehungen der örtlichen Organe der Staatsmacht 
zu den Rechtspflegeorganen in den Ordnungen wie auch 
die Regelung in § 5 der VO über Aufgaben, Rechte und 
Pflichten des volkseigenen Produktionsbetriebes vom

9. Februar 1967 (GBl. II S. 121) hinsichtlich der Bezie
hungen zu nicht unterstellten Betrieben für die Siche
rung eines komplexen Vorgehens bei der Kriminalitäts
vorbeugung nicht aus. Das wird auch an den in vielen 
Programmen zu findenden Bemühungen sichtbar, diese 
Beziehungen über das geltende Recht hinaus neu zu 
gestalten.
Komplizierte Probleme ergeben sich hinsichtlich der Be
ziehungen zwischen Volksvertretungen und nicht unter
stellten Betrieben und Institutionen auf dem Gebiet 
der Ordnung und Sicherheit, der Verhütung von Rechts
verletzungen und der Erziehung von Rechtsverletzern. 
Insbesondere wäre zu prüfen, ob und in welcher Weise 
eine Verpflichtung der Betriebe zur Rechenschafts
legung über ihre diesbezüglichen Maßnahmen auf der 
Grundlage der Programme der Volksvertretungen ge
staltet werden kann.
Zunehmende Bedeutung gewinnt schließlich auch die 
stärkere Einbeziehung der Nationalen Front und der ge
sellschaftlichen Organisationen in das territoriale Sy
stem der Kriminalitätsvorbeugung. Dabei wären ins
besondere die gemeinsamen Aufgaben bei der Entwick
lung sozialistischer Beziehungen in den Hausgemein
schaften, bei der Entwicklung eines niveauvollen gei
stig-kulturellen Lebens und sinnvoller Freizeitgestal
tung in den Wohngebieten sowie die Gestaltung der 
Zusammenarbeit zwischen den gesellschaftlichen Kräf
ten in den Betrieben und Wohngebieten bei der Ver
hütung von Rechtsverletzungen und der Erziehung von 
Rechtsverletzern herauszuarbeiten.
Unter dem Aspekt der Kriminalitätsvorbeugung sollte 
schließlich auch ständig geprüft werden, welche Konse
quenzen sich für die Arbeit der gesellschaftlichen Rechts
pflegeorgane ergeben.
5. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, daß im 
Zentrum der Kriminalitätsvorbeugung die Verhütung 
der Fehlentwicklung von Kindern und Jugendlichen 
steht. Maßnahmen auf diesem Gebiet greifen notwendi
gerweise tief in alle Bereiche des gesellschaftlichen Le
bens ein. Hinzu kommt, daß die meisten damit ver
knüpften Probleme überaus kompliziert und oft auch 
noch nicht genügend erforscht sind. Deshalb ist die lang
fristig angelegte zentrale Gemeinschaftsarbeit und -for- 
schung auf diesem Gebiet besonders vordringlich. Aus 
den vorliegenden Erfahrungen wurden bereits prakti
kable Lösungswege sichtbar, die sicherlich noch weiterer 
Erforschung und gründlicher Überlegungen bedürfen, 
die aber prinzipiell geeignet erscheinen, im Verlauf der 
nächsten Jahre verwirklicht zu werden13.
6. Eine weitere wichtige Aufgabe sehen wir darin, die 
Berufsausbildung für schulisch Zurückgebliebene (vor
zeitige Schulabgänger, Abgänger aus Hilfs- und Sonder
schulen) zu optimieren. Diese Aufgabe wird nur durch 
gemeinsame Untersuchungen und Entscheidungen des 
Ministeriums für Volksbildung und des Staatlichen Am
tes für Berufsausbildung und nur schrittweise gelöst 
werden können. Es gibt interessante Lösungsversuche 
und initiativreiche Bemühungen auf .örtlicher Ebene, 
wie wir das bereits darzustellen versuchten. Die Ergeb
nisse dieser Bemühungen sollten analysiert und ver
vollkommnet werden, um daraus das System auszu
bauen, das in allen gesellschaftlichen Bereichen die 
wirkungsvolle Eingliederung auch der schulisch zurück
gebliebenen Jugendlichen in die Berufsausbildung und 
das Berufsleben sichert.
7. Als spezielles Problem der Kriminalitätsvorbeugung 
sind die Fragen der Nachbetreuung und Wiedereinglie
derung straffälliger Jugendlicher zu betrachten. Es hat 
sich gezeigt, daß hierbei die Jugendhilfe und die Abtei
lung für Innere Angelegenheiten sehr eng Zusammen
wirken müssen. Eine entsprechende Regelung durch

. 13 Vgl. dazu Kaiser, a. a. O.
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